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Vorlage Nr. 26/2012

Personelle Besetzung der gemeindlichen Schiedsämter mit den Schiedsperso-
nen der Gemeinde Harsum

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

keine

Erträge Einzahlungen Aufwendungen Auszahlungen
Betrag Produktkonto Jahr Betrag Produktkonto Jahr

Die Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsansatz: €

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag

Produktkonto:
Die Mittel stehen nur teilweise zur Ver-
fügung

Produktkonto:
Produktkonto:

Teilbetrag: € Sichtvermerk Kämmerin

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Die Schiedsamtsbezirke der Gemeinde Harsum werden den gewählten Schiedsper-
sonen der Gemeinde Harsum wie folgt übertragen:

 Schiedsamt I (Harsum, Klein Förste):
Herrn Peter Hiller

 Schiedsamt II (Adlum, Asel, Borsum, Hönnersum, Hüddessum, Machtsum, Rau-
tenberg):
Herrn Johannes Flohr

Die gewählten Schiedspersonen vertreten sich gegenseitig.
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Sachbericht zur Vorlage-Nr. 26/2012

Im Rahmen der Wahl des neuen Schiedsmanns Herrn Johannes Flohr wurde die-
sem als Nachfolger des verstorbenen Schiedsmanns Bernhard Evers ursprünglich
der Schiedsamtsbezirk I (Harsum und Klein Förste) zugewiesen und dem Schieds-
mann Herrn Peter Hiller der bis zu diesem Zeitpunkt von ihm verwalteten Schieds-
amtsbezirk II (übrige Ortschaften) belassen. Dieses geschah auf der Basis der sei-
nerzeitigen Situation, in welcher der verstorbene Schiedsmann Herr Bernhard Evers
und Herr Peter Hille ihre Aufgaben in eben dieser Aufteilung wahrnahmen. Im Rah-
men der Neuwahl von Herrn Johannes Flohr hatten jedoch sowohl Herr Hiller als
auch Herr Flohr miteinander abgesprochen, künftig die Übertragung des Schiedsam-
tes I mit den Ortschaften Harsum und Klein Förste an Herrn Hiller und des Schied-
samtes II mit den übrigen Ortschaften an Herrn Flohr wahrzunehmen, da beide sich
aufgrund ihrer bisherigen ehrenamtlichen Tätigkeiten und beruflichen Ausrichtungen
in den jeweiligen Ortschaften bestens auskennen. Die gegenseitige Vertretungsrege-
lung soll selbstverständlich aufrecht erhalten bleiben. Mit Schreiben vom 13.04.2012
bat das Amtsgericht Hildesheim, diese Übertragung durch Beschluss des Rates for-
mell nachzuholen, um den gesetzlich vorgeschriebenen Zuständigkeitsvorschriften
zu genügen.

Kemnah


